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2 Beilage zu Nr 72 des GeneralAnzeiger für

Stadtverordneten Sitzung
Halle 23 März

Am Vorſtandstiſche anweſend die Herren Geh Regierungsrath ProfDr Dittenberger Kommerzienrath Bethcke 9 Sanitätsrath

Dr Hüllmann
Nach Verleſung und Genehmigung des Protokolls wird in die Ver

handlungen eingetreten
1 Bei der Verwaltung des Leihamtes ſind im Rechnungs

jahre 1895 Ueberſchreitungen in Höhe von 2356 Mk vorgekommen
Davon ſind 400 Mk bereits bewilligt 1956 Mt werden nachbewilligt
Berichterſtatter St V Apelt

2 Dem Kaufmann H Schönbach zu Berlin iſt auf ſein im Termine
am 18 September 1895 auf den Laden Nr 2 im Schmeerſtraßen
flügel des Rathskellergebäudes abgegebenes Gebot von 2900 Mk
jährlichen Miethszinſes unterm 19 December 1895 der Zuſchlag ertheilt
Außerdem iſt Herr Schönbach bereits Miether des Ladens Nr I daſelbſt
Während ihm nun der erſtere Laden auf die Dauer von drei Jahren vom
J April 1896 bis dahin 1899 vermiethet iſt reicht bezüglich des Ladens
Nr 1 die Miethszeit nur bis Ende September 1897 Schönbach hat
unterm 5 März d Js den Antrag geſtellt ihm beide Läden auf gleiche
Zeit zu vermiethen und hieran die Bitte geknüpft die Miethsdauer auf
z Jahre vom 1 April 1896 bis dahin 1901 feſtzuſetzen Mit Rückſicht
auf die in letzter Zeit bei den Vermiethungen im Allgemeinen gemachten
Erfahrungen und da es erwünſcht erſcheint gerade in des
Rathskellergebäudes eine gewiſſe Stetigkeit in den Miethsverhältniſſen zu
erlangen glaubt der Magiſtrat den Antrag des Schönbach zur Annahme
befürworten zu ſollen Er beantragt daher daß Herrn Schönbach auf die
Zeit vom 1 April 1896 bis dahin 1901 miethsweiſe überlaſſen werden
a der Laden Nr 1 Schmeerſtraße für den jährlichen Miethszins von
1600 Mk v der Laden Nr 2 daſelbſt für den jährlichen Miethszins
von 2900 Mk Die Finanzkommiſſion St V Sach s beantragt Annahme
der Magiſtratsvorlage mit der Einſchränkung daß beide Läden nur auf
die Zeit vom 1 April 1896 bis Ende März 1899 vermiethet werden
Es wird ſo beſchloſſen

3 Zur Beſchaffung eines Paaſch ſchen Speiſewaſſermeſſers einer gegichten
Kohlenkarre und einer Wandtafel für die Keſſelanlage des Stadt
thegaters werden 600 Mt bewilligt Berichterſtatter St V Brink
mann und Dr Hüllmann

4 Die Verſammlung genehmigt daß die ſtädtiſchen Gebäude
und Mobilien auf weitere 5 Jahre vom 1 April ds Js ab bei der
AachenMünchener der Vaterländiſchen Feuerverſicherungs Geſellſchaft zu

Elberfeld der Feuerverſicherungsbank zu Gotha und der Provinzial Städte
Feuer Societät zu je einem Viertel verſichert bleiben St V Apelt
berichtet daß die ſtädtiſchen Verſicherungsobjekte bei den erwähnten vier
Geſellſchaften bereits ſeit vielen Jahren gegen Feuerſchaden verſichert waren
Auf Petitionen in Halle vertretener Feuerverſicherungs Geſellſchaften hin
hat der Magiſtrat faſt ſämmtliche dieſer Geſellſchaften zur Abgabe von
Offerten aufgefordert Es hat ſich indeß herausgeſtellt daß die vier
erwähnten Geſellſchaften bisher bereits billiger waren als andere Geſell
ſchaften nach den Offerten ſein würden Zudem bietet das alte Konſortium
einen neuen Vortheil indem künftig die Prämien für die gegen Exploſions
gefahr verſicherten Objekte um 5 Prozent ermäßigt werden

5 und 6 fallen aus
7 Die Verſammlung genehmigt daß der Univerſität für den Ver

zicht auf ihr Rückkaufsrecht aus dem Vertrage vom 29 Mai 1895
über den Verkauf des Geſundbrunnens an die Stadtgemeinde eine Ab
findungsſumme von 300 Mk gezahlt wird Die Univerſität hat an die
Stadtgemeinde nicht nur das Geſundbrunnenhäuschen ſondern auch eine
dazu gehörige Terrainfläche verkauft mit dem Vorbehalte daß der Ver
käuferin ein Rückkaufsrecht für die Terraintheile zuſteht welche etwa nicht
zu Wegen gebraucht werden ſondern bebaungsfähig bleiben Von dem
getkauften Lande wird ein kleiner Zwickel von 4 qm nicht zu Wegen be
nutzt und bleibt deshalb bebauungsfähig Für den Verzicht des Rück
kaufrechtes an dieſen 4 qm muß nun die Abfindung gezahlt werden
Berichterſtatter St V Schmidt

8 Der Buchdruckereibeſitzer U Schwetſchke beabſichtigt bauliche
Veränderungen im Erdgeſchoß des Seitengebäudes auf ſeinem Grundſtück
kl Märkerſtraße 7 vorzunehmen Er hat behufs Jnnehaltung der Flucht
linie ca 9 qm Terrain zur Straße abzutreten und fordert an Ent
ſchädigung 35 Mk pro qm Dieſe Forderung wird gutgeheißen Be
richterſtatter St V Steinhauf und Apelt

9 Der Schenkungsſtempel für 50000 Mk aus dem Geſchenke
der Geſchwiſter Schmidt zum Bau eines ſtädtiſchen Kunſtmuſeums iſt mit
2000 Mk aus den Zinſen dieſes Kapitals der Stempel des Kapitals an
den Verſchönerungsverein mit 500 Mk aus dem Dispoſitionsfonds beider
ſtädtiſcher Behörden gezahlt Gegen die Zahlung des Stempels für das
zur Vertheilung an verſchämte Arme beſtimmte Kapital der 10000 Mk
hat der Magiſtrat Beſchwerde erhoben iſt jedoch mit ſeinem Antrage durch
Verfügung des Provinzial Steuerdirektors vom 31 Januar abgewieſen
Da aus dem Geſchenke Mittel zur Bezahlung des Stempels nicht zu Ge
bote ſtehen weil nach dem Statut der Stiftung die verſchämten Armen
voll bedacht werden ſollen und der Stempel deshalb aus den Zinſen des
Kapitals nicht genommen werden kann ſo werden 300 Mk aus dem ge
meinſchaftlichen Dispoſitionsfonds beider ſtädtiſchen Behörden bewilligt
Berichterſtatter St V Herzfeld

10 fällt aus
I Die Annahme eines von dem Kaiſerl Bankaſſeſſor Ehrenberg

zu Gera eingeſandten Betrages von 300 Mk wird gegen Uebernahme der
Verpflichtung zur Jnſtandhaltung eines Erbbegräbniſſes auf dem Stadt
gotſesacker genehmigt Berichterſtatter St V Apelt

12 fällt aus
13 Der Kaufmann Leopold Meyer beabſichtigt den alten Anbau

ſeines Hauſes Leipzigerſtraße 15 abzubrechen und die an den gr Sand
berg angrenzende alte Einfriedigungsmauer durch eine neue zu erſetzen
reſp letztere in die planmäßige Fluchtlinie einzurücken Als Ent
ſchädigung für den zur Straße entfallenden Terrain
ſtreifen werden bewilligt 300 Mk auf 25 m Tiefe von der Leipziger
ſtraße nach dem gr Sandberge zu und 75 Mk für das übrige zum
gr Sandberge entfallende Vorland Zuſammen ſind 21700 Mk zu
zahlen auf Antrag der Baukommiſſion wird an die Bewilligung indeß die
Bedingung geknüpft daß der Terrainſteeifen bis zum 1 April 1897 frei
zulegen iſt Berichterſtatter St V Heiſer und Apelt

14 Die Verſammlung erklärt ſich damit einverſtanden daß von der
Jungfernwieſe eine Fläche von l ha 16 ar 80 qm aus der Acker
pacht des Gutspächters Kohnert gezogen und an die Aktiengeſell
ſchaft Halleſche Hafenbahn zu Zwecken des Güter Um
fchlagsverkehrs unter folgenden Bedingungen verpachtet wird Die
Verpachtung erfolgt ſo lange als die Firma Elitzſch C Co die Durch
führung der Hafenbahn durch ihr an der Hafenbahn gelegenes Grundſtück
geſtattet hat etwa 11 Jahre jedoch mit dem Vorbehalt daß falls die
veriniethete Landfläche während der Dauer der Miethszeit ganz oder theil
weiſe zu Zwecken der hieſigen Stadtgemeinde oder ſonſtigen öffentlichen
Zwecken in Anſpruch genommen werden ſollte eine einjährige Kündigungs
friſt Platz greift An Miethszins ſind pro Morgen der zu vermiethenden
Geſanmntfläche und Jahr 100 Mk zu zahlen Außerdem hat die Geſell
ſchaft die dem Pächter des Landgutes Gimritz vertragsmäßig zuſtehende
Nutzungs Entſchädigung zu übernehmen Die Ueberlaſſung des Mieths
objekts geſchieht nur zu Zwecken des Güter Umſchlagsverkehrs alſo zur
Legung von Schienengeleiſen bezw zu Speicherbauten ſowie zur Lagerung
von Gütern aller Art Die gänzliche oder theilweiſe Ceſſion des Mieths
rechts der Geſellſchaft an den Speditions Verein wird ſofort
geſtattet Zu anderweiten Aftervermiethungen iſt die ausdrückliche Ge
nehmigung des Magiſtrats einzuholen Bei Beendigung des Miethsver
häliniſſes iſt das Miethsobjekt in demjenigen Zuſtande in welchem es ſich
ur Zeit der Uebergabe befand zurückzugewähren Die Zugänglichkeit
s verbleibenden Reſtgrundſtücks muß auch nach der Waſſerſeite hin für

die Berechtigten jeder Art gewahrt werden Es ſind Uferbefeſtigungen
herzuſtellen welche eine Beſchädigung der Ufer durch die Anlage aus
ſchließen Berichterſtatter St V Königer

15 Der Halleſche Bankverein beabſichtigt das Grundſtück Gr
Steinſtraße 75 neu zu bebauen Für die Gr Steinſtraße iſt eine Flucht
linie feſtgeſetzt wie ſie ſich aus der Flucht des Grundſtücks Stadt Ham
burg ergiebt Das Steckner ſche Haus iſt ſ Z hinter dieſer Fluchtlinie
aufgeführt weil dadurch das Gebäude nach den Beſtimmungen der Bau
polſzeiordnung höher geführt werden durfte Der Bankverein will nun den

r

Mittwoch den 25 März 1896
Neubau ebenfalls hinter der Fluchtlinie aufführen und zwar genau in
der durch das benachbarte Steckner ſche Haus Café Bauer gegebenen
Richtung Die Verſammlung genehmigt ein wegen der Entſchädigung des
vorzunehmenden Landaustauſches zwiſchen dem Magiſtrate und dem Bank
verein nach den Anträgen der Bau und Finanzkommiſſion vereinbartes
Abkommen Berichterſtatter St V Steinhauf und Billing Aus
der ſehr langen Erörterung iſt zu entnehmen St V Dr Keil wünſcht
daß künftig die Polizeiverwaltung in derartigen Fällen Hand in Hand mit
dem Magiſtrate gehe und die Bauerlaubniß nicht früher ertheilt als eine
ne mit dem betr Eigenthijmer herbeigeführt iſt Es erſcheine nicht
zuläſſig daß einem Eigenthümer die Erlaubniß ertheilt wird hinter die
feſtgeſetzte Fluchtlinie zurückzutreten und ihm dann noch das ſo zur Straße
entfallende Terrain entſchädigt wird Allerdings laſſe ſich in der vor
liegenden Sache nichts anderes thun als das Abkommen zu genehmigen
Herr Bürgermeiſter v Holly bezeichnet den von dem St V Dr Keil
vorgeſchlagenen Weg als ungangbar Die Polizeiverwaltung habe ſich
an die geſetzlichen Beſtimmungen zu halten und dürfe ſich nicht einſeitig
zu Gunſten der Stadtgemeinde in privatrechtliche Streitigkeiten einmiſchen
Das Ober Verwaltungsgericht habe mehrfach ausgeſprochen daß die Polizei
keine anderen Rechte als öffentlich rechtliche wahrzunehmen hat St V
Friedrich hält es für recht bedenklich wenn derartige Neuerungen ein
geführt werden lediglich um Privaten zu ermöglichen die Gebäude höher
zu führen Wenn Grundſtückseigenthümer vor den Häuſern Terrainſtreifen
behalten die nicht zur Straße entfallen ſo könnten daraus recht unlieb
ſame Schwierigkeiten entſtehen denn der Eigenthümer habe z B das
Recht der Anbringung von Schaukäſten Aufſtellung von Blumenſtöcken
auf ſeinem Terrainſtreifen Solche Vorrechte würden auch von Leuten
welche die Verhältniſſe nicht kennen leicht falſch aufgefaßt und geben zu
Unzufriedenheit und Mißſtimmung Anlaß Redner ſtellt deshalb den
Antrag auf Vertagung der Berathung event die von den Gebäuden
gegebene Linie als Baufluchtlinie feſtzuſetzen Später ſtellt St V Friedrich
noch den weiteren Eventualantrag den Bankverein anzuhalten in das
Grundbuch eintragen zu laſſen daß auf dem unbebaut bleibenden Vor
lande keinerlei Einrichtungen getroffen werden dürfen welche dem Verkehre
hinderlich ſind daß vielmehr der Streifen gleich wie der Bürgerſteig frei
gegeben werden muß Herr Bürgermeiſter v Holly wendet ſich gegen
die Friedrich ſchen Anträge Derartiger grundbnchlicher Eintragungen be
dürfe es nicht vielmehr könne man es getroſt der Polizei überlaſſen dafür
S ſorgen daß dem Verkehr auf der Straße keinerlei Hinderniſſe in den

eg gelegt werden Hierauf werden die Friedrich ſchen Anträge abgelehnt
und das Abkommen genehmigt

16 Herr Stadtrath Jochmus hat angezeigt daß er zum 2 Bürger
meiſter der Stadt Kaſſel gewählt worden ſei und die Wahl angenommen
habe Der Magiſtrat erſucht die Verſammlung deshalb die Wieder
beſetzung der vakant werdenden Stelle mit thunlichſter Beſchleunigung
herbeizuführen Auf Antrag des Herrn Vorſtehers wird die Angelegen
heit der Kommiſſion überwieſen welcher bereits die Vorbereitung der
Wiederbeſetzung der Stadtrathſtelle an Stelle des zum Bürgermeiſter ge
wählten Herrn v Holly anvertraut iſt Weiter wird auf Vorſchlag des
Herrn Vorſtehers genehmigt daß die Ausſchreibung ſofort unter denſelben
Bedingungen vorgenommen wird wie diejenige der anderen Stelle Man
glaubt die Ausſchreibung unter dieſen Bedingungen umſomehr vornehmen
zu können als dieſelben für die erſtere Stelle vom Bezirksausſchuſſe ge
nehmigt ſind

17 18 19 Die Rechnungen der Ehrlich ſchen Stiftung der
Guticke Duncker ſchen Stiftung der Johann AlbertSchmidt Stiftung für 1894/95 werden entlaſtet Berichterſtatter
St V Hofmeiſter und Klinkhardt

20 und 21 fallen aus
22 Petition zur Förderung des Cillier deutſchen

Studentenheims in GrazSt V Schütte bezeichnet es als eine nationale Ehrenpflicht den be
drückten deutſchen Brüdern im Auslande zu Hilfe zu kommen und beantragt
namens der Petitionskommiſſion einen Beitrag von 100 Mk zu be
willigen

St V Krüger beantragt Ablehnung zumal durch eine ſolche Ein
miſchung in den Nationalitätenſtreit des verbündeten Oeſterreichs Reibungen
gefördert würden Die Verſammlung beſchließt nach dem Antrage der

etitionskommiſſion
23 und 24 fallen aus
25 Jn einer Petition hat die Lohnkommiſſion der Zimmerer

von Halle und Umgegend gebeten bei der Vergebung ſtädtiſcher
Bauten die Unternehmer zu verpflichten den Zimmerern einen Mindeſt
lohn von 40 Pfg pro Stunde zu zahlen Namens der Petitionskommiſſion
beantragt er Uber Uebergang zur Tagesordnung zu be
ſchließen ſchon aus dem Grunde weil die StadtverordnetenVerſammlung
gar nicht kompetent ſei den Unternehmern vorzuſchreiben welche Löhne
ſie zahlen ſollen Die St V Krüger und Albrecht beantragen im
Sinne der Petition zu beſchließen Es erſcheine angebracht feſtzuſtellen
welcher Lohn zu zahlen iſt um die Arbeiter nicht in unverſchämter Weiſe
ausbeuten zu laſſen Der verlangte Mindeſtlohn ſei aber auch angemeſſen
und der Antrag geeignet die ſchlimmſten Auswüchſe des Submiſſions
weſens zu beſchneiden St V Friedrich iſt dafür daß zwiſchen Arbeit
geber und Arbeitnehmer ein möglichſt auskömmlicher Lohn vereinbart
wird an dieſer Stelle könne aber nichts gethan werden Die Verſammlung
beſchließt nach dem Antrage der Petitionskommiſſion

26 fällt aus
27 Jn der Sitzung der StadtverordnetenVerſammlung vom 19 März

iſt von den St V Albrecht und Krüger folgender Antrag eingebracht
Die Unterzeichneten ſtellen den Antrag Die StadtverordnetenVerſammlung

wolle beſchließen eine Kommiſſion zu wählen welche die Kompetenz
frage bezüglich der Anſtellung der ſtädtiſchen Beamten
einer näheren Prüfung zu unterziehen hat St V Albrecht begründet
den Antrag Die Städte Ordnung laſſe es zweifelhaft ob die Stadt
verordneten Verſammlung vor der Wahl von Beamten um ihre Meinung
gefragt werden müſſe Das Landrecht enthalte aber klare Beſtimmungen
hierüber ſo daß zweifellos die Verſammlung vorher gefragt werden müſſe
Herr Oberbürgermeiſter Staude erinnert daran daß vor 5 oder 6 Jahren
die Frage wie die Städte Ordnung aufzufaſſen iſt von der Verſammlung
eingehend erörtert worden iſt Zwei verſchiedene Kommiſſionen welchen
ſämmtliche Juriſten der Verſammlung angehörten haben ſich mit der Frage
befaßt und nachdem in 1890 und 1891 die Berathungen mit außer
ordentlicher Sorgfalt geführt ſind wurde beſchloſſen es ſolle bezüglich der
Anſtellung von ſtädtiſchen Beamten beim Alten bleiben der Magiſtrat
habe die Städte Ordnung richtig aufgefaßt St V Schmidt meint daß
es nichts ſchaden könne wenn die beantragte Kommiſſion gewählt wird
St V Dr Keil führt demgegenüber aus daß die Kommiſſion aber auch
nichts nützen könne Das Geſetz ſei nicht deutlich es ſage daß die
Stadtverordneten Verſammlung gehört werden muß ſpricht aber die
Konſequenzen nicht aus wenn der Magiſtrat der Meinung der Verſamm
lung nicht entgegenkommt Jm allgemeinen werde der Magiſtrat regel
mäßig auf die Stimmung der StadtverordnetenVerſammlung hören ſollte
er es aber einmal nicht thun dann werde der Verſammlung höchſtens der
Beſchwerdeweg offen bleiben Deshalb könne die Erörterung der Doktor
frage ruhig ſo lange vertagt werden bis einmal ein praktiſcher Fall vor
liegt Die Verſammlung lehnt die Einſetzung der Kommiſſion gegen
3 Stimmen ab

Außerhalb der Tagesordnung wird noch beſchloſſen daß der Dünger
im Schlacht und Viehhofe gegen eine Entſchädigung von 4,20 Mk
pro Kaſtenwagen an den Oekonomen Wilhelm Oemiſch in Diemitz ver
geben wird Bericherſtatter St V Herm und daß die Wolfſtraße
von der Beeſenerſtraße bis zur Wörmlitzerſtraße als Einheit bei Berechnung
der Anlagekoſten betrachtet wird Berichterſtatter St V Hildebrandt

Preußiſcher Landtag
Abgeordnetenhaus

49 Sitzung 11 Uhr Vormittags
L Berlin 23 März

Das Haus berieth heute nachdem eine Anzahl von Petitionen für die
Erörterung im Plenum ungeeignet erklärt worden in erſter Leſung den
Geſetzentwurf betreffend das Anerbenrecht bei Rentengütern

Abg Richter ſpricht gegen das Geſetz für deſſen Gedanken der Bauer
nicht zu haben ſein werde und deſſen Schablone nicht auf die Verſchieden
artigkeit der Fälle paſſe Alles was die Verallgemeinerung des Grund
beſitzes verhindere ſei eine Bekämpfung der heutigen Geſellſchaftsordnung
und werde nur die Sozialdemokratie fördern

alle u den Saalkreis
2 2 mm 2

Landwirthſchaftsminiſter v Hammerſtein verweiſt auf ſeine Aus
führungen über den Entwurf im Herrenhauſe und ſtellt feſt daß der Stand
des Rentengutsweſens im Allgemeinen günſtig ſei Die Behauptung daß
die Einführung des Anerbenrechts die Sozialdemokratie fördern müſſe
werde durch die thatſächlichen Zuſtände in jenen Gegenden widerlegt wo
das Anerbenrecht gelte

Abg Brütt freik iſt für weiteren Ausbau des Anerbenrechts unter
Berückſichtigung der beſonderen Verhältniſſe und beantragt den Entwurf
einer Kommiſſion zu überweiſen

Abg Hobrecht natlib will Namens ſeiner Partei die Neueinfüh
des Anerbenrechts auf die Rentengüter beſchränkt wiſſen der Staat habe
das Recht und die Pflicht das was er hier mit Aufwendung großer Mittel
geſchaffen zu erhalten

Finanzminiſter Miquel führt aus daß bei der Verſchiedenheit der
Verhältniſſe im Weſten und im Oſten mit der Ausdehnung des Anerben
rechts vorſichtig vorgegangen werden müſſe Der Widerſtand werde immer
mehr ſchwinden je mehr ſich die Einſicht Bahn breche daß die Teſtir
freiheit nicht berührt werden ſolle Das römiſche Erbrecht benachtheilige die
kommenden Generationen während beim Anerbenrecht der Anerbe kapital
kräftig und der Hof der Mittelpunkt der Familie bleibe

Abg Willebrand ECtr ſpricht ſich für deu Geſetzentwurf aus der
ein in einzelnen Landestheilen von Alters bewährtes Recht auf Verhältuiſſe
übertrage wo es ebenſo erſprießlich wirken werde

Abg Schilling konſ äußert ſich ebenfalls über den Geſetzentwurf
günſtig wenn er auch keinenfalls ein Muſter für ein künftiges allgemeines
Erbrecht abgeben ſolle Die vom Herrenhauſe angenommene Reſolution
worin die Regierung ebenfalls gebeten wird auf Umwandlung der Hypo
theken in Rentenſchulden auf Grenzen für die reale Verſchuldung und
auf Bildung mittlerer Fideikommiſſe hinzuarbeiten zeige in großen Zügen
den Weg an auf welchem in Zukunft der Verſchuldung des Grundbeſitzeß
vorzubeugen ſein werde

Abg Ehlers freiſ Ver iſt gegen das Geſetz mit Zwangsmitteln
könne dem Bauernſtand keine neue Sitte aufgedrängt werden Seine
Partei wolle eine ſolche unzeitmäßige Reform der Stein Hardenbergiſchen
Geſetzgebung nicht mitmachen

Der Geſetzentwurf wird einer Kommiſſion von 21 Mitgliedern über
wieſen

Dienstag 14 April 12 UhrNächſte Sitzung

Kleine Chronik
Berlin 23 März Unterſchlagungen Erſtochen

Wegen Unterſchlagung eines Depots in Höhe von 20,000 Francs in
italieniſcher Rente iſt der Bankier Behrend am Louiſenufer verhaftet
worden Die Geſchäftsbücher ſind beſchlagnahmt und das Geſchäftslokal
verſiegelt worden Behrend ſoll ſchon längere Zeit mit Zahlungsſchwierig
keiten gekämpft haben Jn der vergangenen Nacht gerieth vor dem
Hauſe Bergmannſtraße 105 der 23 jährige Hausdiener Wilhelm Meyer
mit dem 25 Jahre alten Maurer Gottfried Bauer in Streit und tödtete
ſeinen Gegner durch einen Meſſerſtich in den Hals Der Thäter
iſt verhaftet

Eutin 23 März Brand durch Blitzſchlag Ein Blitz
zündete heute die Viehſtallungen des großherzoglichen Krongutes Vinzier
an 85 Kühe ſind verbrannt und nur 30 gerettet Der Gebäude
ſchaden iſt erheblich

Hadersleben 23 März Brandſtiftung Durch eine große
Feuersbrunſt wurde in der letzten Nacht der Hof Leerdt bei Sommer
ſtedt völlig eingeäſchert 80 Stück Hornvieh und 50 Schweine ſind
umgekommen Ein Dienſtknecht wurde als der Brandſtiftung verdächtig
verhaftet

Osnabrück 23 März Verſchüttet Jnfolge eines Berg
rutſches wurde auf der Herminengrube bei Ohrbeck 15 Arbeiter verſchüttet

zehn konnten gerettet werden fünf erſtickten
Nürnuberg 23 März Ein räthſelyafter Vorgang Jn

der Nacht zum Sonntag überfuhr ein Expreßzug unweit der Stadtgrenze
einen unbekannten Mann der ſchwere Verletzungen davontrug Der
Fremde machte bezüglich ſeiner Perſonalien widerſprechende Angaben
Nicht weit von der Stelle an welcher der Schwerverketzte aufgefunden
worden war fand man dann den Körper eines entkleideten Mannes dem
die Lokomotive des Expreßzuges den Kopf von dem Rumpfe abgetrennt
hatte Ueber den merkwürdigen Vorgang fehlt noch jede Aufklärung

Brüſſel 23 März Ein Racheakt Die Polizei nahm einen
Färbergehilfen Namens Delcourt feſt der in Tourcoing zwölf Arbeits
genoſſen durch doppelchromſaures Kalium aus Rache zu vergiften verſuchte
Mehrere ſeiner Opfer liegen noch ſchwerkrank darnieder

Paris 23 März Säuferwahnſinn Das Ehepaar Bolivet
das erſt kürzlich ein Hotel garni in der Rue des Dames erbte hat geſtern
gemeinſchaftlich Selbſtmord verübt Die Veranlaſſung zur That war
weder Noth noch Kummer der Arzt konſtatirte vielmehr als Urſache daß
Beide an Säuferwahnſinn litten Der Mann war erſt 29 die Frau
23 Jahre alt

Newyork 23 März Millionenerbe Exploſion
Ein deutſcher Arbeiter Namens Heinrich Schönfeldt wurde wegen
Schwindeleien verhaftet und in dem Tombs Gefängniß eingeſperrt ei
einer Leibesviſitation fand man einen Brief in welchem ihm ſeine Mutter
aus Mancheſter in England mittheilt daß ihr Bruder ſein Onkel ge
ſtorben ſei und ihn nebſt drei anderen Geſchwiſtern zum Erben eines
Vermögens von nahezu 12 Millionen Mark eingeſetzt habe Das
venezolaniſche Kriegsſchiff Mariscal Ayacuche iſt nach einer Meldung
aus Laguayra bei Margarita in Folge einer Exploſion verbrannt Acht
Mann fanden dabei ihren Tod

und rauhe Haut finden ſich ſtets zuſammenſcharfe Luft deshalb P jeder Vorſichtige das Aus
trocknen der Fettdrüſeu die Urſache der rauhen ſpröden und riſſigen Haut
durch täglichen Gebrauch der von den Aerzten ſo warm empfohlenen
PatentMyrrholinSeife verhüten Welche vorzügliche eigenartige Eigen
ſchaften dieſelbe durch das in ihr enthaltene Myrrholinöl für die Geſund
heitspflege der Haut hat ergiebt ſich aus den Jedermann gratis zur Ver
fügung ſtehenden Gutachten von mehr als 2000 deutſchen Profeſſoren und
Aerzten Es hat bisher keine feine Toiletteſeife zum täglichen Gebrauch
gegeben welche zugleich ſolche hervorragende mediziniſche Eigenſchaften für
die Haut beſitzt wie die PatentMyrrholinSeife die in allen guten Par
fümerie und Droguengeſchäften ſowie in den Apotheken à 50 Pfg er
hältlich iſt

Pralktische Notiz

T S o wird von Herrn Dr Rothbsehild
Randegg Baden nach seinen in
zwei Keuchhusten Epidemien 53

machten Erfahrungen als ein günstig wirkendes
Mittel

gegen Keuchhusten
enmptoblen Berliner Klinische Wochenschrift 96

Näheres event durch die Farbwerke Höchst a M

bereitet aus dem patentirten öligen Auszug des Myrrhenharzes und Wa
wird von vielen Professoren und Aerzten allen anderen Salben und
Fetten vorgezogen weil die Wirkung des MAyrrhen Orsme beiHautverletzungen Hautleiden Wuncds ein
cien Kincier aufgesprungener rissiger Kaut alten scohleoht
heilenden Gescohwüren eto eine weitaus raschere und zuverlässigere ist
wofür die Gutachten vieler Tausend Mediziner welche Jedermann gratis
zur Verfügung stehen die besten Beweise sind r Vn übertroffen an
als Tolletten COréme Erhältlich in grossen Tuben u M L
Weinen zu 50 Pfge in den Apotheken
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Mittwoch

Bekannkmachung
Vermiethung des Rathskeller Reſtaurantszu Hallea S

Die zum Betriebe rines Restaurants ersten Ranges beſtimmten
mit Centralheizung electrischer Beleuchtung und vollstän
digem Mobiliar ansgeftatteten Räumlichkeiten im Zwiſchengeſchoß des
Rathskellergebäundes hierſelbſt ſollen auf die Zeit vom 1 Oktober
1896 bis dahin 1899 vermiethet werden

Die Bedingungen liegen im Stadtſekretariat Zimmer Ur 30 im
Kathhauſe zur Einſichtnahme aus und können auch von dort gegen
Einſendung von 1 Mk bezogen werden

Geeignete Bewerber welche ein ausreichendes disponibles Ver
mögen aufzuweiſen im Stande ſind werden erſucht ihre Angebote die
oerſtegelt und mit der Aufſchrift Angebot auf das Rathokeller Reſtau
raunt zu Halle a verſehen ſowie das Anerkenntniß der BVeding
aungen enthalten müſſen bis zum

26 Mürz d Js Vormittags 10 Uhr
im Stadtſekretarint niederzulegen woſelbſt zur angegebenen Stunde
die Eröffnung der Angebote ſtattfinden wird

Bei der Ertheilung des Zuschlags werden Bewerber
welche aus weislich in der Bewirthschaftung eines Restau
rants ersten Ranges sich bereits bewährt haben in erster
Linie berücksichtigt werden

Halle a den 6 März 1896
Der Magiſtrat

Staude

VBerkanntmachung
Jm Jahre 1883 iſt ſeitens der hieſigen Sparkaſſe

O Sder Pfennig Sparkaſſen Verkehr
eingeführt worden zu dem Zwecke demjenigen Theile des Publikums welchem die
Einzahlung größerer Beiträge bei der Sparkaſſe nicht möglich iſt Gelegenheit zu
bieten bereits Beträge von 10 Dſennigen an durch den Ankauf von Sparmarken
zurücklegen um die letzteren demnächſt auf Karten je 10 Stück vereinigt bei der
Sparkaſſe als Einkage 1 Mark einzahlen zu können

Jn richtiger Erkenntniß dieſer wirthſchaftlich erziehlich wirkenden ſegensreichen
Einrichtung hat denn auch das Publikum bisher verhältnißmäßig regen Antheil an
derſelben genommen und betrug z B bereits Ende 1895 die lediglich durch Spar
marken belegte Summe 35,407 Mark 354070 Stück Marken

Dieſer Erfolg ſtellt ſich noch günſtiger inſofern viele der Sparer deren Spar
Sinn durch das Marken Syſtem überhaupt erſt geweckt worden iſt nach Erlangung
eines Sparkaſſenbuches Beträge von 1 Mark an bei der Kaſſe baar eingezahlt haben

Jmmerhin iſt nicht zu verkennen daß ein großer Theil der Bevölkerung der
Pfennig Sparkaſſen Einrichtung ſich noch verſchließt

Wir weiſen daher hiermit von Neuem auf deren wirthſchaftliche Vortheile hin
und geben gleichzeitig nachfolgend eine Nachweiſung der beſtehenden Marken
Berkaufsſtellen indem wir die Jnhaber derſelben unter dem Ausdrucke des Dankes
für ihre ſeitherige erfolgreiche Thätigkeit bitten den gemeinnützigen Beſtrebungen
ihre Mithilfe auch fernerhin zuwenden zu wollen An alle übrigen Bürger welche
durch ihren Beruf oder ihr Verhältniß als Arbeitgeber die heilſame Veranſtaltung
in beſonderer Weiſe zu unterſtützen vermögen richten wir gleichzeitig das Erſuchen
weitere Verkaufsſtellen zu übernehmen

Wir bemerken dabei daß die Sparmarken ſeitens unſerer Kaſſe den Verkaufs
ſtellen gegen Baarzahlung abgegeben die Karten ſowie die die Verkaufsſtellen be
zeichnenden Schilder dagegen koſtenlos verabfolgt werden und daß ſonach abgeſehen
von der geringen Mühe perſönliche Opfer aus der Uebernahme einer ſolchen Ver
kaufsſtelle nicht eniſtehen

Bezügliche ſchriftliche oder mündliche Anmeldungen werden von uns oder
unſerer Kaſſe gern entgegen genommen werden

Kalle a den 17 März 1896 gDas Direktorium der ſtädtiſchen Sparkaſſe
Elze

Marken Verkaufsſtellen
1 Beyer Ernſt Kaufm Herrenſtr 5 14 Kuntze Lehrer in Diemitz
2 Beyer W Leipzigerſtr 85 15 Lailach Bernh Kaufm Zwingerſtr 20
3 Dudenboſtel Breiteſtr 28 16 Matthes Nachf Kaufm Jnh C
4 Eiſermann Karl Glauchaerſtr 36 Kurth Gr Steinſtr 44
5 Franke Wilh 53 17 Mertens Paul Kaufm Jnh P Th
6 Fuls Schillerſtr 39 Mertens Glauchaerſtr 107 Georgii Reinh Kaufm Glauchaer 18 Preißer Guſtav Kaufm ,Sophienſtr 30

ſtraße 48 u 78 19 Reichardt Kaufm in Giebichenſtein
8 Gläſer F Kaufm Gr Klausſtr 18 20 Rößler Wilh Frieſenſtr 16
9 Hartick Herm Leipzigerſtr 38 21 Rühlemann Guſt Kaufm Blücherſtr 3

10 Haupt Emil Aunguſtaſtr 17 22 Schaaf Otto Kaufmann Wörmlitzer
11 Hille A Geiſtſtr 68 ſtraße 10712 Hennicke Thorſtr 47 23 Schumann Fr Kaufm Friedrichſtr 8
13 Hund Moritz Kaufm Jnh G Hund 24 Thomas Guſt, Trhorſtr 34

Herrenſtr 10 25 Weber Herm Gr Steinſtr 46
Bekannktmachung

Beſtimmungen über den Handel mit denaturirten Branntwerin
A Bl St 12 S 91

Auf Grund der S8 1 und 43e des Geſetzes betreffend die Beſteuerung des
Branntweins vom 27 Juni 1887 und 16 Juni 1895 wird hiermit Folgendes
beſtimmt
1 Auf den Kleinhandel mit denaturirtem Branntwein findet S 33 der Gewerbe

ordnung keine Anwendung
2 Wer mit denaturirtem Branntwein handeln will hat dies 14 Tage vor Er

öffnung des Handels der zuſtändigen Steuerbehörde und der Ortsvolizeibehörde
anzumelden Ueber die erfolgte Anmeldung ertheilt die Steuerbehörde eine Be
ſcheinigung

3 Denaturirter Branntwein deſſen Stärke weniger als 80 Gewichtsprozente be
trägt darf nicht verkauft oder feilgehalten werden

C Wer mit denaturirtem Branntwein handelk hat in ſeinem Verkaufslokal an
einer in die Augen fallenden Stelle und in deutlicher Schrift eine Bekannt
machung auszuhängen wonach es verboten iſt

a Dengturirten Branntwein deſſen Stärke weniger als 80 Gewichts
prozente beträgt zu verkaufen oder feilzuhalten

b aus denaturirtem Branntwein das Denaturirungsmittel ganz oder theil
weiſe wieder auszuſcheiden oder dem denaturirten Branntwein Stoffe bei
zufügen durch welche die Wirkung des Denaturirungsmittels in Bezug
auf Geſchmack oder Geruch verändert wird und ſolchen Branntwein zu
verkaufen oder feilzuhalten

Der Handel mit denaturirtem Branntwein kann ſeitens der Steuerbehörde unter
ſagt werden wenn Thatſachen vorliegen welche die Unzuverläſſigkeit des Gewerbe
treibenden in Bezug auf dieſen Gewerbebetrieb wahrſcheinlich machen Gegen
die Entſcheidung iſt die Beſchwerde an die Direktivbehörde und die oberſte
Landesſinanzbehörde zuläſſig Die Entſcheidung der letzteren iſt endgültig Von
jeder Unterſagung iſt der Ortspolizeibehörde Mittheilung zu machen

6 Die Beamten der Zoll und Steuer ſowie der Polizeiverwaltung ſind befugt
in die Räumlichkeiten in welchen denaturirter Branntwein feilgehalten wird
während der üblichen Geſchäftsſtunden oder während die Räumlichkeiten dem
Verkehr geöffnet ſind einzutreten den daſelbſt feilgehaltenen oder verkauften de
naturirten oder undenaturirten Branntwein zu unterſuchen und Proben zum
Zwecke der Unterſuchung gegen Empfangsbeſcheinigung zu entnehmen Auf Ver
langen iſt dem Beſitzer ein Theil der Probe amtlich verſchloſſen oder verſiegelt
zurückzulaſſen Für die entnommene Probe iſt Entſchädigung in Höhe des üblichen
Kaufpreiſes zu leiſten

Die weitergehenden Befugniſſe welche die Steuerverwaltung im 8 15 Abſatz 2
des Regulativs betreffend die Steuerfreiheit des Branntweins zu gewerblichen Zwecken

G iingeräumt ſind werden hiervon nicht berührt
Die vorſtehenden vom Bundesrathe in der Sitzung vom 27 v Mts

5 125 der Prolokolle genehmigten Beſtimmungen über den Handel mit denaturirtem I

Seneral Anzeiger für Halle und den Saalkreis
Branntwein welche am 1 April d J in Kraft treten werden mit dem BemerkenAmtliche Bekanntmachungen

25 M

zur öffentlichen Kenntniß gebracht daß als Steuerbehörde im Sinne der Ziffern 2
und 5 der Beſtimmungen das zuſtändige Haupt Steuer oder Haupt Zollamt anzu
ſehen iſt und daß diejenigen Gewerbetreibenden welche bereits mit denaturirtem
Branntwein handeln und dieſen Handel fortſetzen wollen die in Ziffer 2 der Be
ſtimmungen vorgeſchriebenen u bis zum 20 d Mts einzureichen haben

Magdeburg den 11 März 1896
Der ProvinzialSteuerdirektor

Vorſtehende Bekanntmachung wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht
Halle a den 23 März 1896

Die PolizeiVerwaltung

Nachrichten
für diejenigen jungen Leute welche in die Unteroffiziervorſchulen einzutreten

wünſchen
1 Die Unteroffiziervorſchulen haben die Beſtimmung geeignete junge Leute

von ausgeſprochener Neigung für den Unteroffizierſtand in der Zeit zwiſchen dem
Verlaſſen der Schule nach beendeter Schulpflicht und dem Eintritt in das wehr
pflichtige Alter derart vorzubilden daß ſie für ihren künftigen Beruf tüchtig werden
Bei militäriſcher Erziehung ſollen ſie dort Gelegenheit finden ihre Schulkenntniſſe ſo
weit zu ergänzen wie dies nicht nur im Hinblick auf den militäriſchen Beruf ſondern
auch für ihre ſpätere Verwendbarkeit im Militär Verwaltungs bez Civildienſt
wünſchenswerth iſt Daneben wird der körperlichen Entwickelung und Ausbildung
unter vorzugsweiſer Berückſichtigung der Anforderungen des Militärdienſtes beſondere
Aufmerkſamkeit zugewendet

2 Die Ausbildung in den Unteroffiziervorſchulen dauert in der Regel
zwei Jahre

3 Die Zöglinge der Unteroffiziervorſchulen gehören nicht zu den Militär
perſonen des Reichsheeres Denſelben ſtehen daher bei vorkommenden Dienſtbeſchä
digungen keine Anſprüche auf Jnvaliden Wohlthaten zu Die Aufnahme begründet
aber die Verpflichtung aus der Unteroffiziervorſchule unter Uebernahme der für die
Ausbildung in einer Unteroffizierſchule feſtgeſetzten beſonderen Dienſtverpflichtung
unmittelbar in die hierfür beſtimmte Unteroffizierſchule überzutreten und für jeden
vollen oder auch nur begonnenen Monat des Aufenthaltes in der Unteroffiziervorſchule
zwei Monate über die geſetzliche Dienſtpflicht hinaus im aktiven Heere zu dienen
für den Fall aber daß ein Zögling dieſer Verpflichtung überhaupt nicht oder nicht
in vollem Umfange nachkommen ſollte die auf ihn gewendeten Koſten 465 Mark
für jedes auf der Unteroffiziervorſchule zugebrachte Jahr ſofort zu erſtatten Jm
letzteren Falle ſind die nicht ein volles Jahr bez einen vollen Monat ausmachenden
Friſten tageweiſe zu berechnen Wird ein Zögling als zum Unteroffizier ungeeignet
aus der Unteroffiziervorſchule entlaſſen ſo iſt er zur Erſtattung der Koſten nicht
verpflichtet Auch übernimmt derſelbe für einen etwaigen über zwei Jahre hinaus

rer werdenden Aufenthalt in der Unteroffiziervorſchule keine beſondere Ver
pflichtung

4 Bei dem Uebertritt in die Unteroffizierſchule hat der Freiwillige den
Fahneneid zu leiſten und ſteht dann wie jeder andere Soldat des Heeres unter den
militäriſchen Geſetzen

5 Nach der in der Regel zwei Jahre dauernden Ausbildung in der Unter
offizierſchule werden die in den Unteroffiziervorſchulen vorgebildeten Unteroffizier
ſchüler an Jnfanterie Jäger Marine Jnfanterie und Artillerie Truppentheile
überwieſen und zwar diejenigen Unteroffizierſchüler welche die Befähigung hierzu
erworben haben als Unteroffiziere

6 Die Aufnahme in eine Unteroffiziervorſchule iſt von folgenden Be
dingungen abhängig

Die Aufzunehmenden dürfen in der Regel nicht unter 15 aber auch nicht über
16 Jahre alt ſein

Sie müſſen ſich tadellos geführt haben vollkommen geſund im Verhältniß
zu ihrem Alter kräftig gebaut ſowie frei von körperlichen Gebrechen und wahr
nehmbaren Anlagen zu chroniſchen Krankheiten ſein ein ſcharfes Auge gutes Gehör
und fehlerfreie nicht ſtotternde Sprache haben

Sie müſſen leſerlich und im Allgemeinen richtig ſchreiben Gedrucktes in
deutſcher und lateiniſcher Druckſchrift ohne Anſtoß leſen können und in den vier
Grundrechnungsarten bewandert ſein

Bettnäſſer Bruchleidende und mit Fußſchweiß behaftete junge Leute dürfen
nicht aufgenommen werden

7 Wer in eine Unteroffiziervorſchule aufgenommen zu werden wünſcht hat
ſich nachdem er mindeſtens 142 Jahr alt geworden iſt begleitet von ſeinem Vater
oder Vormund perſönlich bei dem für ſeinen Aufenthaltsort zuſtändigen Be
zirkskommando oder bei dem Kommando einer Unteroffiziervorſchule vorzuſtellen und
hierbei folgende Papiere vorzulegen

a ein Geburtszeugniß A V Bl 1892 S 182 Nr 212
b den Konfirmationsſchein bez einen Ausweis über den Empfang der erſten

Kommunion
e ein Unbeſcholtenheitszeugniß der Polizei Obrigkeit
d etwa vorhandene Schulzeugniſſe
e eine amtliche Beſcheinigung über die bisherige Beſchäftigungsweiſe über früher

überſtandene Krankheiten und etwaige erbliche Belaſtung
Der Bezirkskommandeur c veranlaßt die ärztliche Unterſuchung die ſchul

wiſſenſchaftliche Prüfung und die Aufnahme einer ſchriftlichen Verhandlung über
erwähnte Verpflichtung welche vom Vater oder Vormund mit zu unter

zeichnen iſt
8 Jnſoweit Stellen frei ſind erfolgt die Einberufung in der Regel nach

vollendetem 15 Lebensjahre in die Unteroffiziervorſchulen in Weilburg Annaburg
Jülich und Wohlau im Oktober in die Unteroffiziervorſchule in Neubreiſach im
April jeden Jahres durch Vermittelung der Bezirkskommandeure

Diejenigen jungen Leute welche 16 Jahr alt geworden ſind ohne einberufen
worden zu ſein ſind von der Aufnahme ausgeſchloſſen und erhalten daher die ein
geſandten Papiere zurück

9 Die Einberufenen haben ſich zunächſt in das Stabsquartier des Bezirks
kommandos zu begeben Hier werden ſie nochmals unterſucht und erhalten im Falle
der Brauchbarkeit

a Für die Zureiſe dorthin eine Vergütung bei Eiſenbahnverbindung von 1,55
bei Landweg nächſte Poſtſtraße ohne Rückſicht auf das wirklich be
nutzte Beförderungsmittel von 10 5 für jedes km

b An Zehrgeld
bei Reiſen auf der Eiſenbahn für jedes km 0,5
bei Reiſen auf den Landwegen für jedes km 1,5

Die gleichen Entſchädigungen wie zu a und b ſind zuſtändig für den
Weitermarſch zu der betreffenden Unteroffiziervorſchule bezüglich des etwa

u und d ZehrgeldesLetzteres beträgt jedoch für die ganze vom Heimathsorte zurückgelegteStrecke mindeſtens 1 Mark War s ß ß Seus
Für die Eiſenbahnfahrt vom Bezirkskommando zu der Unteroffizier

ſchule wird ein Militärfahrſchein nach Muſter A der Anlage III der
F Tr O mit Abſchnitt 2 Anuerkenntniß für die Militär Verwaltung
ausgeſtellt

Das Fahrgeld iſt zu ſtunden
Auf dem Fahrſchein iſt die Unteroffiziervorſchule näher zu bezeichnen

bei welcher das Fahrgeld zu liquidiren iſt
Die den Einberufenen gezahlte Vergütung bis zum Stabsquartier ſowie

der veiter gezahlte Vorſchuß iſt auf der Geſtellungsordre erläuternd zu
vermerken und erfolgt hierauf Erſtattung durch die Unteroffiziervorſchule

Den Bezirkskommandos dienen die Abſchnitte der bez Poſtanweiſungen
als Einnahmebeläge

Die Beſtimmungen der Dienſtvorſchrift über Marſchgebührniſſe bei Einbe
rufungen zum Dienſt ſowie bei Entlaſſungen vom 22 Februar 1887 finden auf die
zu den Unteroffiziervorſchulen einberufenen jungen Leute keine Anwendung Vor
ſchüſſe auf die Reiſe und Zehrgelder für die Zuleiſe zum Stabsquartier des Bezirks
kommandos werden daher den Einberufenen von den Gemeindehörden und Steuer
empfängern nicht gezahlt

10 Bei der Geſtellung zum Eintritt in eine Unteroffiziervorſchule müſſen die
Einberufenen mit einem Paar guten Stiefeln und zwei neuen Hemden ſowie mit
6 Mark zur Beſchaffung des erforderlichen Putzzeuges verſehen ſein

Das zum Lebensunterhalt Nothwendige wird unentgeltlich gewährt
Uebertritt der Unteroffiziervorſchüler zur Unteroffizierſchule ſ S 24 Dienſt

vorſchriſt über Marſchgebührniſſe bei Einberufung zum Dienſt
11 Wird bei längerem Aufenthalt als zwei Monaten auf der Unteroffizier

vorſchule die Entlaſſung eines Zöglings von Angehörigen oder von dieſem ſelbſt ge
wünſcht ſo ſind die für denſelben aufgewandten Erziehungskoſten zurückzuzahlen und
erfolgt die Entlaſſung ſofort nach Eingang des Betrages mit Genehmigung der Jn
ſpektion ſeitens der betreffenden Anſtalt Die Berechnung und Einziehung derſelben
erfolgt von der Unteroffiziervorſchule bei welcher der Zögling ſich befindet

Die Erlaſſung der Erziehungskoſten bei länger als zweimonatigem Aufenthalt
auf der Unteroffiziervorſchule unterliegt der Entſcheidung des Kriegsminiſteriums
Allgemeinen KriegsDepartements und iſt durch die Jnſpektion herbelzuführen

Es iſt ſtets die kürzeſte Strecke zu benutzen
Für Annaburg das Mlitär Knaben Erziehungs Inſtilut daſelbſt

Von Aerzten
empfohlen

nicht mehr
bei Gebrauch

v Walthers

Fichtennadeibonbons

Erfolg sicher Geschmack vorzüglieh
Wirkung grossartig

Zu haben à 30 und 50 Pfg bei
Walther Drogerie Wuchererstr 75
E Walthers Nacht Moritzzwinger 1

Steinweg 26
Neumarkt Drogerie Albrechtstr 1
Albert Schlüter Nachf Gr Steinstr 6

Dresdener Milchpulver
bei Milchfehlern der Kühe
beſchwerliches Buttern un

ſchmackhafte Butter von
ſicherem Erfolge

Engel Apotheke in Halle a S
Große Betten 12 Mark

mit rothem Jnlet
und gereinigten neuen Federn Oberbett

Unterbett und zwei Kiſſen
Jn beſſerer Ausführung Mk 15desgleichen 1 ſchläfrig 20desgleichen ſchläfrig 25
Verſand zollfrei bei freier Verpack geg Nachnahme

Rückſendung oder Umtauſch geſtattet
Heinrich We

Berlin NMO Landsberger Straße 39
Pretisliſte gratis und franko

Serſin Heſre Leipz u Kommand Str
Breslau Kölun Hamburg Dresden

Leipzig München

Dr J Schanz Co

sorgfält ,reell billigst sehnell Energ
Vertretung in Patent Streitsachen
Vertreter für Halle R Uhlmann

Schwetschkestrasse 5

Meine vollſtändig rein geſottene

Kali Fettſeife
àä Stück 25 Pfg

wird von vielen der Herren Aerzte als
beſte Seife zum Heilen und Conſerviren
der Haut empfohlen

Jch erlaube mir daher dieſelbe als
mildeſte Seife nicht allein zum Raſiren
ſondern auch zum Waſchen und Baden
der Kinder ganz ergebenſt zu empfehlen
Seifenſiederei v Rdunrd Kobert

W Heirath
für Oekonomen S

Einem wirklich tüchtigen Oekonomen
mit etwas Baarvermögen von durchaus
ehrenhaftem Charakter und intelligent der
ſich nicht ſcheut ſelbſt mit Hand anzu
legen bietet ſich die ſelten günſtige Ge
legenh in ein gutg größeres Geſch
m landw Erzengu einzuheirathen
Gefl Anerbieten unter Angabe der näh
Verhältniſſe mögl m Photographie be
liebe man vertrauensv zub G a 50419
an Rudolf Mosse Halle a S zu
richten Verſchwiegenheit wird zugeſichert

Wegen Aufgabe des Geſchäfts fordern
wir Alle auf die uns für verkaufte
Schweine noch den Betrag ſchulden
ſelbigen ſpäteſtens bis zum 15 April d J
zu entrichten widrigenfalls wir denſelben
gerichtlich einziehen werden

Josenh Trümper
Albert Trümper

Langenbogen

Garantirt reines
Roggenbrod

groß u wohlſchmeckend von ſelbſt
gemahlenem Roggen

empfiehlt

Carl Koch Herreuſtr l
Fölpnsto frühe Naturbatter

in Kübeln 82 Pfund netto empfiehlt
franco für 8,00 Mk

A BodschwinnaMarggrabowa Oſtpr

Doppel bier T
ärztlich empfohlen für Bruſtſchwache
Magenleidende Reconvalescenten ems
pfiehlt Heinr Müller Wwe

Schwenimebrauerei

u 2

8 r
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